
EU-Datenschutzgrundverordnung

• EU-DSGVO gilt ab 25.5.2018 – weitreichende 

Auswirkungen in der EU

• Ablöse Datenverarbeitungsregister (DVR) durch 

Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten 

• umfangreiche Dokumentationspflichten und 

Verantwortung – auch im Bereich 

Datensicherheit (Risikoanalyse)



Neue interne Struktur:

• ein Datenschutzbeauftragter der Kath. Kirche 

Österreichs

• pro Diözese ein Datenschutzreferent

• pro Einrichtung ein Datenschutzzuständiger 

(wie bisher)

„Weg von der Behörde –

hin zur Eigenverantwortung“

EU-Datenschutzgrundverordnung


